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(2) Das Gericht sieht jedoch von dem Widerruf ab, 
wenn es ausreicht, die Bewährungszeit zu verlängern 
(§ 24 Abs. 2) oder weitere Auflagen oder Weisungen 
zu erteilen, namentlich den Verurteilten einem Be
währungshelfer zu unterstellen (§ 24d).

(3) Leistungen, die der Verurteilte zur Erfüllung 
von Auflagen, Anerbieten, Weisungen oder Zusagen 
erbracht hat, werden nicht erstattet. Das Gericht kann 
jedoch, wenn es die Strafaussetzung widerrruft, Lei
stungen, die der Verurteilte zur Erfüllung von Auf
lagen nach § 24a Abs. 2 Nr. 2, 3 oder entsprechenden 
Anerbieten nach § 24a Abs. 3 erbracht hat, auf die 
Strafe anrechnen.

STRAFPROZESSORDNUNG

(In der Fassung des Ersten Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts vom 25. 6. 1969; BGBl. I S. 645)

§453
(1) Die nachträglichen Entscheidungen, die sich auf 

eine Strafaussetzung zur Bewährung beziehen (§§ 24 
bis 25a des Strafgesetzbuches), trifft das Gericht ohne 
mündliche Verhandlung durch Beschluß. Die Staats
anwaltschaft und der Angeklagte sind zu hören. Der 
Beschluß ist zu begründen.

§ 25a
(1) Widerruft das Gericht die Strafaussetzung 

nicht, so erläßt es die Strafe nach Ablauf der Be
währungszeit. § 25 Abs. 3 Satz 1 ist anzuwenden. 
Das Gericht kann anordnen, daß über die Verurtei
lung nur noch beschränkt Auskunft erteilt wird.

(2) Das Gericht kann den Straferlaß widerrufen, 
wenn der Verurteilte im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes wegen einer in der Bewährungszeit be
gangenen vorsätzlichen Straftat zu Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs Monaten verurteilt wird. Der Wi
derruf ist nur innerhalb von einem Jahr nach Ablauf 
der Bewährungszeit und von sechs Monaten nach 
Rechtskraft der Verurteilung zulässig. § 25 Abs. 3 
gilt entsprechend.

4. durch hartnäckig undiszipliniertes Verhalten ge
genüber seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen zum 
Ausdruck bringt, daß er keine Lehren aus der Ver
urteilung gezogen hat, insbesondere wenn das Kol
lektiv oder der Bürge deshalb den Antrag auf Voll
zug stellt;

5. hartnäckig einer Aufenthaltsbeschränkung oder 
einem Tätigkeitsverbot zuwiderhandelt oder sich bös
willig seiner Verpflichtung zur Zahlung einer Geld
strafe entzieht;

6. hartnäckig einer nach § 33 Absatz 3 Ziffer 4 aus
gesprochenen Verpflichtung zur fachärztlichen Be
handlung nicht nachkommt.

(4) Das Gericht beschließt über den Vollzug nach 
mündlicher Verhandlung.

(1) Läuft die Bewährungszeit ab, ohne daß der 
Vollzug der angedrohten Freiheitsstrafe erforder
lich wird, stellt das Gericht durch Beschluß fest, daß 
der Verurteilte nicht mehr als bestraft gilt.


